
 

        

     

 
  

 

 

Öffentliche Bekanntgabe 

der Feststellung des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 

gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

 

Bei folgendem Verfahren wurde die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) gemäß § 7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 08. September 2017 (BGBl. I S. 3370) geändert worden ist, geprüft: 

 

Es wurde die Uferbefestigung durch Schalungssteinen mit Metallstäben und einer 

wasserdurchlässigen Folie in der Stadt Winsen (Luhe), Ortsteil Laßrönne 

beantragt. 

 

Nach der Vorprüfung ist eine UVP für das genannte Vorhaben aus den folgenden Gründen 

nicht erforderlich: 

 

Besonders geschützte Gebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Erhebliche 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten. Denkmäler liegen 

nicht im Einwirkungsbereich. Umweltverschmutzungen und Belästigungen sind nicht zu 

befürchten. Es sind weder Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen noch Risiken 

für die menschliche Gesundheit zu erwarten. Das Vorhaben kollidiert nicht mit regional- und 

bauleitplanerischen Zielsetzungen. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind 

aufgrund der geringen Auswirkungen nicht zu erwarten. 

 

Das geplante Vorhaben hat keine belastenden Auswirkungen auf das Gewässer. Weder das 

hydraulische Leistungsvermögen, noch die Gewässerökologie werden durch das Vorhaben 

belastet. Daneben stellt das Vorhaben keinen Eingriff in die Natur dar. Bei dem Gewässer 

handelt es sich um einen stark anthropogen veränderten Graben. Auf beiden Seiten des 

Grabens sind die Böschungen bereits verbaut, die Bebauung bzw. die Gartennutzung ragt 

bis an die Böschungskante heran. Eine natürliche Vegetation ist nicht vorhanden. Das 

Gewässer bietet keinen Lebensraum für wertgebende Arten. 

 

Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. 

 

Eine UVP ist nicht erforderlich. 

 

 

Winsen (Luhe), den 21.01.2021 

     

  


